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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

WEPP 2081 Primer

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Werkstatt Profi Programm GmbHFirmenname:

Am Auacker 1Straße:

D-36137 Großenlüder/BimbachOrt:

Telefon: +49-6648-628990 Telefax:+49-6648-62899012

E-Mail: wepp@wepp.de

www.wepp.deInternet:

Giftinformationszentrum Mainz - 24h - +49 (0) 6131 192401.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
4-Methyl-m-phenylendiisocyanat

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P370+P378 Bei Brand:  Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO2) zum Löschen verwenden.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

78-93-3 Butanon; Ethylmethylketon > 25%

201-159-0 606-002-00-3

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

123-86-4 n-Butylacetat < 5%

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

141-78-6 Ethylacetat < 5%

205-500-4 607-022-00-5

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

79-10-7 Acrylsäure < 1%

201-177-9 607-061-00-8

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1; H226 H332 

H312 H302 H314 H400

584-84-9 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat (vgl. 2,4-Diisocyanat-toluol; 2,4-TDI) < 0,1%

209-544-5 615-006-00-4

Carc. 2, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic 

Chronic 3; H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . Mit fetthaltiger Salbe eincremen. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Behandlung 

notwendig.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizt die Augen. 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Schaum 

Löschpulver 

Geeignete Löschmittel
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Wassersprühstrahl 

Kohlendioxid (CO2)

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Isocyanate. 

Kohlendioxid (CO2) 

Kohlenmonoxid. 

Stickoxide (NOx)

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN EN 133)

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 

Alle Zündquellen entfernen. 

Personen in Sicherheit bringen. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Nur antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Lagertemperatur: von °C: 15 bis °C: 25

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise

3 (Entzündbare Flüssigkeiten)Lagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

1;=4=(I)0,0054-Methyl-m-phenylendiisocyanat584-84-9 0,035

1(I)10Acrylsäure79-10-7 30

1(I)200Butanon78-93-3 600

2(I)400Ethylacetat141-78-6 1500

2(I)62n-Butylacetat123-86-4 300

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

78-93-3 2-Butanon (Methylethylketon) U2 mg/l b2-Butanon

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, 

schnupfen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Gestellbrille mit Seitenschutz

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz: Geeignetes Material: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NR (Naturkautschuk, 

Naturlatex). DIN-/EN-Normen: DIN EN 374 Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) > 480 min

Handschutz

Persönliche Schutzausrüstung

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden.

Atemschutz

schwarz

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

stechendGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

79 °CSiedebeginn und Siedebereich:

-4 °CFlammpunkt:

1,8 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

11,5 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

250 hPaDampfdruck:

Dichte (bei 20 °C): 0,98 g/cm³
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Wasserlöslichkeit: unlöslich

Dyn. Viskosität:

  (bei 20 °C)

9-19 mPa·s

Auslaufzeit:

  (bei 23 °C)

13 s

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Oxidationsmittel, stark, Wasser, Alkohol, Amine

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

Hitze., Feuchtigkeit. Alle Zündquellen entfernen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen), konzentriert. Säure, konzentriert. Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.Isocyanate.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

79-10-7 Acrylsäure

RatteLD50 > 192 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 > 290 

mg/kg
dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 3,6 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

584-84-9 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat (vgl. 2,4-Diisocyanat-toluol; 2,4-TDI)

RatteLD50 5800 

mg/kg
RTECSoral

KaninchenLD50 >19000 

mg/kg
RTECSdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 0,1 mg/l Ratte RTECS

inhalativ Aerosol ATE 0,05 mg/l

Reiz- und Ätzwirkung

Verursacht schwere Augenreizung.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. ( (Butanon; Ethylmethylketon))

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Acrylsäure79-10-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 27 mg/l Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 95 mg/l Daphnia magna

4-Methyl-m-phenylendiisocyanat (vgl. 2,4-Diisocyanat-toluol; 2,4-TDI)584-84-9

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 164 mg/l Pimephales promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 12,5 

mg/l

Daphnia magna

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

79-10-7 0,35Acrylsäure

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel Produkt

080409 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen 

(Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus HZVA von 

Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und 

Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel Produktreste

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen 

(Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus HZVA von 

Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und 

Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

080409

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle ); 

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 

verunreinigt sind

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

150110

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1139

Schutzanstrichlösung14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 640D

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Sondervorschriften: 640D

Beförderungskategorie: 2

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1139

Coating solution14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

-Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Sondervorschriften: 944

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1139

Coating solution14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3

Revisions-Nr.: 1,01 D - DE Druckdatum: 13.07.2017



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Werkstatt Profi Programm GmbH

Überarbeitet am: 16.06.2016 

WEPP 2081 Primer

Materialnummer: 2081_GHS Seite 8 von 8

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

Cargo-Maximum: 60 L

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

VOC:  53,9%Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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